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(»»1—3) Nr 3223

Kundmachung.
Zur Beistellung der Amtskleidung für die

Diener der k. k. Bezirksämter in Kram werden
a) » 0 7 ^ Ellen mittelfemen, mohrengrauen,

s/, Ellen breiten Tuches;
b) 462 Stück größerer gelber Adlerknöpfe, und
c) 2»0 Ellen grünen Zwillichs benöthiget.

Die Ablieferung des TucheS hat in drei
Abschnitten zu je , 0 ^ Ellen, und in 27 Ab-
schnitten zu je 5'/^ Ellen, jene des Zwillichs
hingegen in Abschnitten zu je 7 Ellen zu ge-
schehen.

Zur Sicherstellung dieser Materialien wird
bei der gefertigten Landesregierung

am 3». d. M . ,
Vormittags um l» Uhr, die Offertverhandlung
vorgenommen werden, bis zu welcher Stunde
die mit einer 5,0 kr. Stempclmarke versehenen,
mit den betreffenden Mustern belegten, schrift-
lichen, gesiegelten, und als »Offert« äußerlich
überschricbenen Anbote überreicht sein muffen,
da spätere Offerte nicht berücksichliget wcrdcn,

Von der k. k. Landesregierung für Krain.
Laibach am 20. März 1864.

( l»3—2) Nr. 2818.

Kontur s.
I m Sprengel des k. k. Oberlandesgerichteß

in Graz ist eine Advokatenstcllc mit dem Wohn-
sitze ln Graz zu besetzen.

Bcwerber um diese Stelle haben ihre ge-
hörig belegten Kompetcnzgesuche in dem durch
den Justiz.Ministerial-Erlaß vom 14. Mai »85«,
Z. »0567, (Landesregierungsblatt für Steier-
mark, Stück V M , vom 23. Juni l856) vor»
geschriebenen Wege

b i n n e n v i e r Wochen
vom Tage der dritten Einschaltung dieses Edik-
tea in den Zcitungsblättcrn bei diesem k. k.
Oberlandesgericht,, einzubringen.

Graz am »5. März 1864
( l»5) Nr. 2083.

Kundmachung.
Der Maria von Doublebsky, Tabaktrasi-

kantin in Colliseum zu Laibach, ist vom I . A p r i l
l. I die Bewilligung zum Verschleiße von Brief«
marken und gestempelten Couvcrten ertheilt wor»
den, und es wird daselbst vom obbesagten Tage
an ein Briefsammelkastcn aufgestellt werden.

Trieft am »2. März »864.

(,U8—2) Nr. »29.

Lizitations - Verlautbarung.
Mi t dem Erlaffe der hohen k. k. Landes-

regierung vom ' ^ „ . März l. I . , Nr. 12793,
wurden auf den dießbezirkigen Reichsstraffen
für das Jahr !864 nachstehende Bauobjekte
zur Ausführung bewilliget, unt? zwar:

A u f der L o i b l c r S t r a s s e ,
l . Die Reparatur des Baumaterial-Magazins

nächst der Krainburger Save-Brücke, im
adjustirten Betrage von 485 fl. 75 kr.

2.- Die zur Konscrvation der Brücken und
Kanäle im k. k. Wegmeister^Distrikte Neu-
marktl in verschiedenen Distanz-Zeichen erfoi>
derlichen Holzbestandtheile mit »80 si. 79 kr.

3. Die Herstellung der dem Einstürze drohen-
- den Straffenstützmauer, im Distanz.Zeichen

V / 5 — 6 mit . . . 310 f l . 48 kr.
4. Die Herstellung eines Kanals nebst einer

Straffenstützmauer, im D. Z. V /6—7
mit . . . 459 si. 49 kr.

5. Die Rekonstruktion eines Kanals, im
D. Z V I l / 0 — 1 mit Inbegriff eines
Theils der bestehenden schadhaften Stütz,
maucr mit . . 388 fl. 88 kr.

6. Die Herstellung einer Wandmauer am
Loibl, Berge, im D. Z. V l I / 1 — 2
mit . . . ,604 si. 35 kr

7. Die Ausbesserung der Straffenstütz-, Wand«
und Parapetmauern, im D. Z. V / 8 — 9 ,
V U / 0—l und V l l / i —2 mit 333 si. 90 kr.

8. Die Herstellung von Geländern und Rand-
steinen, im D. Z. l l ! / 2 — 4 mit 348 fl. « kr.

9. Die Herstellung von Geländern im D. Z,
V « / l 5 auf V U / 2 , Kann Bei- und Auf-
stellung von Streifsteincn, im D. Z.
V / l 2 »5 mit . 52« fl. 50 kr.

»0. Die KonservationS - Arbeiten der Krain-
durgcr Save«Brücke, im D- Z. I l I / 4 — 5
mit . . . 2984 fl. 99 kr.

A u f der W u r z n e r S t r a s s e .
1. Die Herstellung einer Straffcnstützmauer, im

Distanz-Zeichen V U / 5 — 6 mit »92 st. 93 kr.
2. Die Konservation der Brücken und Kanäle,

im D. Z. M / 1 4 — , 5 , V l / 3 - 4 und
V l / l l — , 2 mit . 23» fl. 84 kr.

3. Die Herstellung von Geländern, dann
Bei- und Aufstellung der Randsteine, im
D. Z. M / l bis V l l / l ) mit 344 st. 30 kr.

A u f der K a n k e r S t r a s s e .
». Die Wiederherstellung der zerstörten Stras.

senstühmauer, im D. Z. I I / , 3 — » 4
mit . . . l958 st. 92 kr.

2. Die Herstellung neuer Strassengclander,
dann Bei« und Aufstellung der Randsteine,
im D. Z, I / l — 2 mit . 386 ss. 5« kr.

Wegen Ausführung dieser vorangeführten
Bauobjekte wird die Lizitations - Verhandlung

den 5. A p r i l l. I .

bei dem k. k. Bezirksamte Krainburg, Vormit-
tag von 9 bis »2 Uhr, und nö'thigenfalls
auch Nachmittag von 3 bis 6 Uhr abgehalten,
wozu alle Unternehmungslustigen mit dem Bei«
satze eingeladen werden, daß die dicßfalls be-
stehenden allgemeinen und speziellen Lizitationsc
Bcdingniffe, Pläne, summarischen Kostcnüber-
schlage und Baudeschreibungen bei dem gefer«
tigtcn Bezirks-Bauamte täglich in den gewöhn-
lichen Amtsstunden, und am Tage der Ver-
handlung auch bei dem k. k. Bezirksamte Krain«
bürg eingesehen werden können.

Jeder Unternehmungslustige ist jedoch gcc
halten, vor Beginn der mündlichen Versteige-
rung das vorgeschriebene 5 U Reugeld der
Lizitations - Kommission entweder im Baaren
oder Staatsobligationen zu erlegen, welches
nach erfolgter Genehmigung des öizitations»
Resultates auf die vorgeschriebene »0°/^ Kau-
tion ergänzt, und diese bis zum Ausgange der
bedungenen einjährigen Haftungszeit, vom Tage
der erfolgten Kollaudirung und Uebernahme des
vollendeten Bauobjektes an gerechnet, bei der
betreffenden Dcpositenkaffe in Verwahrung zu
verbleiben haben wird.

Dem betreffenden Unternehmer werden je-
doch dagegen die Erstehungsbcträge in den
dicßfallS festgesetzten Raten im Verhältniffe mit
dem Fortschritte der Arbeit derart geleistet wer-
den, daß die letzte Rate nach erfolgtcr gänz-
licher Vollendung, Kollaudirung und Endab.
rechnung bei der dem Domizil des Unterneh-
mers zunächst befindlichen öffentlichen Kaffe so-
gleich ausbezahlt werden wird, sobald die dleß-
fallige Zahlungsanweisung von der hohen k. k.
Landesregierung heradgelangt sein wird.

Schlüßlich wird nur noch bemerkt, daß
schriftliche Offerte, mit dem vorgeschriebenen
5"/<, Reugeld und der vorgeschriebenen Stem-
pelmarke versehen, gehörig abgefaßt und der
gemachte Anbot für jedeS einzelne Bauobjekt
mit Buchstaben ausgeschrieben, nur vor Beginn
der mündlichen Versteigerung angenommen,
spater einlangende hingegen unbeachtet zurück«
gewiesen werden.

Vom k. k. Bezirks-Bauamte Krainburg
am »8. März 1864.


